
Mus
ter

Verpflichtungserklärung
für beschäftigte und ihnen gleichgestellte Personen i.S.d. § 50 WPO 

der wirtschaftsprüfenden und der steuerberatenden Berufe zur  
Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Qualitätssicherungsregelungen

der

(Name der WP-Praxis)

Nach § 50 Wirtschaftsprüferordnung und soweit anwendbar auch nach § 62 Steuerberatungsgesetz bin ich heute 
durch

(Name der WP-Praxis)

zur Verschwiegenheit verpflichtet worden. Nach § 6 Abs. 3 der Berufssatzung WP/vBP bin ich außerdem zur  
Einhaltung der Vorschriften zum Datenschutz, zur Beachtung der Insiderregeln und zur Einhaltung der Regelungen 
und Maßnahmen des Qualitätssicherungssystems in der WP-Praxis verpflichtet worden.

Die Pflicht zur Verschwiegenheit, zur Beachtung des Datenschutzes und zu den Insiderregelungen sowie die in der 
Praxis eingeführten Regelungen und Maßnahmen des Qualitätssicherungssystems werde ich in ihrer derzeitigen 
und künftig geltenden Fassung beachten. Mir ist erläutert worden, welchen internen Informationssystemen der 
Praxis der jeweils aktuelle Stand des Qualitätssicherungssystems zu entnehmen ist und dass ich verpflichtet bin, 
mich hierüber fortlaufend zu informieren.

Ich wurde zum wesentlichen Inhalt der umstehend abgedruckten gesetzlichen Bestimmungen über die Verschwie-
genheitspflicht belehrt und weiß, dass ein Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht mit Freiheits- oder Geldstrafe 
bestraft werden kann und dass die Pflicht zur Verschwiegenheit zeitlich unbegrenzt ist, also auch nach Beendigung 
meines Beschäftigungsverhältnisses fortbesteht. Mir ist bewusst, dass sich die Verschwiegenheitspflicht auf alle 
Kenntnisse von Tatsachen und Umständen erstreckt, die mir anvertraut oder bekannt werden. Verschwiegenheit 
habe ich gegenüber jedermann zu bewahren, also z.B. auch gegenüber meinen Familienangehörigen und gegen-
über Kollegen, soweit eine Aussprache zu einzelnen Vorgängen nicht auftragsmäßig, also dienstlich, veranlasst ist. 
Meiner Verschwiegenheitspflicht unterliegen auch die mir dienstlich bekannt gewordenen persönlichen, wirtschaft-
lichen, organisatorischen und steuerlichen Verhältnisse der

(Name der WP-Praxis) 

und der anderen im Büro tätigen Kräfte. Über das Zeugnisverweigerungsrecht nach der Straf- und Zivilprozessord-
nung sowie nach der Abgabenordnung bin ich besonders belehrt worden. Ich werde diese Vorschriften beachten. 
Auch vor Behörden und Gerichten werde ich keine mir dienstlich anvertrauten oder bekannt gewordenen Tatsachen 
und Umstände offenbaren, es sei denn, dass

(Name der WP-Praxis)

mich von meiner Verschwiegenheitspflicht entbindet oder ich nach der Gesetzeslage auch ohne eine solche  
Befreiung aussagen muss.

Ich wurde ferner darüber aufgeklärt, dass es mir nach der geltenden EU-Datenschutz-Grundverordnung untersagt 
ist, unbefugt personenbezogene Daten zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Diese Verpflichtung besteht auch 
nach Beendigung meiner Tätigkeit fort. Ich wurde darüber belehrt, dass Verstöße gegen das Datengeheimnis nach 
Art. 83 der EU-Datenschutz-Grundverordnung in Verbindung mit § 43 BDSG eine bußgeldbewehrte Ordnungswid-
rigkeit darstellen und nach § 42 BDSG sowie nach anderen Strafvorschriften mit Freiheits- oder Geldstrafe bestraft 
werden können. Mir ist bewusst, dass in der Verletzung des Datengeheimnisses zugleich eine Verletzung der sich 
aus dem Beschäftigungsverhältnis ergebenden Verschwiegenheitspflichten liegen kann. 

Eine Ausfertigung dieser Verpflichtungserklärung ist mir ausgehändigt worden.
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EU-APrVO (Verordnung (EU) Nr. 537/2014)1

(Fassung vom: 16.04.2014, gültig ab: 17.06.2016)

Artikel 7 Unregelmäßigkeiten
Hat ein Abschlussprüfer oder eine Prüfungsgesellschaft, der bzw. 
die bei einem Unternehmen von öffentlichem Interesse die Ab-
schlussprüfung durchführt, die Vermutung oder einen berechtigten 
Grund zu der Vermutung, dass Unregelmäßigkeiten, wie Betrug im 
Zusammenhang mit dem Abschluss des geprüften Unternehmens, 
möglicherweise eintreten oder eingetreten sind, so teilt er bzw. sie 
dies unbeschadet des Artikels 12 der vorliegenden Verordnung und 
unbeschadet der Richtlinie 2005/60/EG dem geprüften Unterneh-
men mit und fordert dieses auf, die Angelegenheit zu untersuchen 
sowie angemessene Maßnahmen zu treffen, um derartige Unregel-
mäßigkeiten aufzugreifen und einer Wiederholung dieser Unregel-
mäßigkeiten in der Zukunft vorzubeugen.
Untersucht das geprüfte Unternehmen die Angelegenheit nicht, so 
informiert der Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft die 
von den Mitgliedstaaten benannten Behörden, die für die Untersu-
chung solcher Unregelmäßigkeiten verantwortlich sind. Macht ein 
Abschlussprüfer oder eine Prüfungsgesellschaft diesen Behörden 
in gutem Glauben Mitteilung über eine Unregelmäßigkeit im Sinne 
des Unterabsatzes 1, so gilt dies nicht als Verletzung einer vertrag-
lichen oder gesetzlichen Offenlegungsbeschränkung.

Artikel 12 Bericht an die für die Beaufsichtigung von Unternehmen 
von öffentlichem Interesse zuständigen Behörden
(1) Unbeschadet des Artikels 55 der Richtlinie 2004/39/EG, des 

Artikels 63 der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates2, des Artikels 15 Absatz 4 der Richtlinie 
2007/64/EG, des Artikels 106 der Richtlinie 2009/65/EG, des 
Artikels 3 Absatz 1 der Richtlinie 2009/110/EG und des Artikels 
72 der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates3 sind Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaf-
ten, die bei einem Unternehmen von öffentlichem Interesse die 
Abschlussprüfung durchführen, dazu verpflichtet, die für die Be-
aufsichtigung des Unternehmens von öffentlichem Interesse zu-
ständigen Behörden oder – soweit dies von dem betreffenden 
Mitgliedstaat vorgesehen ist – die für die Beaufsichtigung des 
Abschlussprüfers bzw. der Prüfungsgesellschaft zuständige Be-
hörde umgehend über jede Information zu unterrichten, von der 
sie bei Durchführung der Abschlussprüfung Kenntnis erhalten 
und die eine der folgenden Konsequenzen haben kann:
a) einen wesentlichen Verstoß gegen die Rechts- oder Verwal-

tungsvorschriften, die – sofern relevant – die Zulassungs-
voraussetzungen enthalten oder speziell die Ausübung der 
Tätigkeiten solcher Unternehmen von öffentlichem Interes-
se regeln,

b) eine wesentliche Gefährdung oder wesentliche Bedenken 
hinsichtlich der Fortführung der Tätigkeit des Unternehmens 
von öffentlichem Interesse,

c) eine Verweigerung der Abgabe eines Prüfungsurteils über 
die Abschlüsse oder die Abgabe eines versagenden oder 
eingeschränkten Prüfungsurteils.

 Die Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaften sind fer-
ner zur Meldung der in Unterabsatz 1 Buchstaben a, b oder c 
genannten Informationen verpflichtet, wenn sie von diesen bei 

1 Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 
2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentli-
chem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission, ABl. L 158 
vom 27.05.2014, S. 77.

2 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 
den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und 
Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 
2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338).

3 Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 
betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätig-
keit (Solvabilität II) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1).

Durchführung einer Abschlussprüfung bei Unternehmen Kennt-
nis erhalten, die zu dem Unternehmen von öffentlichem Inter-
esse, bei dem sie ebenfalls die Abschlussprüfung durchführen, 
eine enge Verbindung haben. Für die Zwecke dieses Artikels ist 
der Begriff „enge Verbindung“ im Sinne von Artikels 4 Absatz 1 
Nummer 38 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 der Europäi-
schen Parlaments und des Rates4 zu verstehen.

 Die Mitgliedstaaten können vom Abschlussprüfer oder von der 
Prüfungsgesellschaft zusätzliche Informationen verlangen, so-
fern dies für eine wirksame Finanzmarktaufsicht gemäß den 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften erforderlich ist.

(2) Zwischen den für die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und 
Versicherungsunternehmen zuständigen Behörden einerseits 
und dem bzw. den Abschlussprüfer(n) und der bzw. den Prü-
fungsgesellschaft(en), der bzw. die bei diesen Instituten und 
Unternehmen die Abschlussprüfung durchführt bzw. durchfüh-
ren, andererseits wird ein wirksamer Dialog eingerichtet. Die 
Verantwortung für die Einhaltung dieser Anforderung tragen 
beide Parteien des Dialogs.

 Mindestens einmal jährlich organisieren der Europäische Aus-
schuss für Systemrisiken („ESRB“ für „European Systemic Risk 
Board“) und der Ausschuss der Aufsichtsstellen ein Treffen 
unter Beteiligung der Abschlussprüfer und der Prüfungsgesell-
schaften oder Netzwerke, die Abschlussprüfungen aller in der 
Union zugelassener Institute durchführen, die international als 
global systemrelevante Finanzinstitute anerkannt sind, um den 
ESRB über branchenspezifische oder bedeutsame Entwicklun-
gen in diesen systemrelevanten Finanzinstituten zu informieren.

 Um die Wahrnehmung der in Unterabsatz 1 genannten Aufga-
ben zu erleichtern, geben die Europäische Aufsichtsbehörde 
(Europäische Bankenaufsichtsbehörde – EBA) und die Europäi-
sche Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung – 
 EIOPA) gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
bzw. Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 unter 
 Berücksichtigung derzeitiger Aufsichtspraktiken Leitlinien an die 
für die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Versicherungs-
unternehmen zuständigen Behörden heraus.

(3) Teilen Abschlussprüfer oder Prüfungsgesellschaften oder ge-
gebenenfalls Netzwerke den zuständigen Behörden oder dem 
ESRB und dem Ausschuss der Aufsichtsstellen in gutem Glau-
ben Informationen im Sinne des Absatzes 1 oder sich im Zuge 
des Dialogs nach Absatz 2 ergebende Informationen mit, so 
stellt dies keinen Verstoß gegen eine etwaige vertragliche oder 
rechtliche Beschränkung der Informationsweitergabe dar.

Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer  
(BS WP/vBP)
(Fassung vom: 21.06.2016, gültig ab: 23.09.2016)

§ 6 Abs. 3 Qualifikation, Information und Verpflichtung der Mitarbeiter
(3) Sie [die Mitarbeiter] sind vor Dienstantritt auf die Einhaltung 

der Vorschriften zur Verschwiegenheit, zum Datenschutz und 
zu den Insider-Regeln sowie der Regelung des Qualitätssiche-
rungssystems zu verpflichten; dies ist zu dokumentieren.

§ 10 Verschwiegenheit
(1) WP/vBP dürfen Tatsachen und Umstände, die ihnen bei ihrer 

Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, nicht unbefugt 
offenbaren.

(2) WP/ vBP haben dafür Sorge zu tragen, dass Tatsachen und 
Umstände im Sinne von Absatz 1 Unbefugten nicht bekannt 
werden. Sie haben entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

4 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung 
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1).

Ausgewählte gesetzliche Bestimmungen über die Verschwiegenheitspflicht  
der wirtschaftsprüfenden und steuerberatenden Berufe
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(3) Die Pflichten nach Absatz 1 und 2 bestehen nach Beendigung 
eines Auftragsverhältnisses fort.

§ 11 Verbot der Verwertung von Berufsgeheimnissen
Erhalten WP/vBP bei ihrer Berufsausübung Kenntnis von Tatsa-
chen und Umständen, insbesondere geschäftlichen Entschlüssen 
oder Transaktionen, die ihre Auftraggeber oder Dritte betreffen, so 
dürfen sie diese Kenntnis weder für sich noch für Dritte unbefugt 
verwerten. § 10 Absatz 3 gilt entsprechend. Kann für einen verstän-
digen Dritten der Eindruck entstehen, dass eine Verwertung zu be-
sorgen ist, dürfen die diese Besorgnis begründenden Umstände nur 
dann herbeigeführt oder aufrecht erhalten werden, wenn die vom 
Verwertungsverbot geschützte Person zustimmt.

Wirtschaftsprüferordnung (WPO)

§ 43 Abs. 1 Allgemeine Berufspflichten
(Fassung vom: 03.06.2021, gültig ab: 01.07.2021)
(1) Berufsangehörige haben ihren Beruf unabhängig, gewissen-

haft, verschwiegen und eigenverantwortlich auszuüben. Sie 
haben sich insbesondere bei der Erstattung von Prüfungsbe-
richten und Gutachten unparteiisch zu verhalten.

§ 50 Verschwiegenheitspflicht beschäftigter Personen
(Fassung vom: 25.06.2021, gültig ab: 01.08.2021)
Der Wirtschaftsprüfer hat die von ihm beschäftigten Personen in 
Textform zur Verschwiegenheit zu verpflichten und sie dabei über 
die strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung zu belehren. Zu-
dem hat er bei ihnen in geeigneter Weise auf die Einhaltung der 
Verschwiegenheitspflicht hinzuwirken. Den von dem Wirtschafts-
prüfer beschäftigten Personen stehen die Personen gleich, die im 
Rahmen einer berufsvorbereitenden Tätigkeit oder einer sonstigen 
Hilfstätigkeit an seiner beruflichen Tätigkeit mitwirken. Satz 1 gilt 
nicht für angestellte Personen, die im Hinblick auf die Verschwie-
genheitspflicht den gleichen Anforderungen wie der Wirtschaftsprü-
fer unterliegen. Hat sich ein Wirtschaftsprüfer mit anderen Perso-
nen, die im Hinblick auf die Verschwiegenheitspflicht den gleichen 
Anforderungen unterliegen wie er, zur gemeinschaftlichen Berufs-
ausübung zusammengeschlossen und besteht zu den beschäftig-
ten Personen ein einheitliches Beschäftigungsverhältnis, so genügt 
auch der Nachweis, dass eine andere dieser Personen die Ver-
pflichtung nach Satz 1 vorgenommen hat.

§ 50a Inanspruchnahme von Dienstleistungen
(Fassung vom: 30.10.2017, gültig ab: 09.11.2017)
(1) Der Wirtschaftsprüfer darf Dienstleistern den Zugang zu Tatsa-

chen eröffnen, auf die sich die Verpflichtung zur Verschwiegen-
heit gemäß § 43 bezieht, soweit dies für die Inanspruchnahme 
der Dienstleistung erforderlich ist. Dienstleister ist eine andere 
Person oder Stelle, die vom Wirtschaftsprüfer im Rahmen sei-
ner Berufsausübung mit Dienstleistungen beauftragt wird.

(2) Der Wirtschaftsprüfer ist verpflichtet, den Dienstleister sorgfältig 
auszuwählen. Die Zusammenarbeit muss unverzüglich beendet 
werden, wenn die Einhaltung der dem Dienstleister gemäß Ab-
satz 3 zu machenden Vorgaben nicht gewährleistet ist.

(3) Der Vertrag mit dem Dienstleister bedarf der Textform. In ihm ist
1. der Dienstleister unter Belehrung über die strafrechtlichen 

Folgen einer Pflichtverletzung zur Verschwiegenheit zu ver-
pflichten,

2. der Dienstleister zu verpflichten, sich nur insoweit Kennt-
nis von fremden Geheimnissen zu verschaffen, als dies zur 
Vertragserfüllung erforderlich ist, und

3. festzulegen, ob der Dienstleister befugt ist, weitere Perso-
nen zur Erfüllung des Vertrags heranzuziehen; für diesen 
Fall ist dem Dienstleister aufzuerlegen, diese Personen in 
Textform zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

(4) Bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die im Ausland 
erbracht werden, darf der Wirtschaftsprüfer dem Dienstleister 
den Zugang zu fremden Geheimnissen unbeschadet der übri-
gen Voraussetzungen dieser Vorschrift nur dann eröffnen, wenn 
der dort bestehende Schutz der Geheimnisse dem Schutz im 
Inland vergleichbar ist, es sei denn, dass dieser Schutz der Ge-
heimnisse dies nicht gebietet.

(5) Bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die unmittelbar 
einem einzelnen Mandat dienen, darf der Wirtschaftsprüfer dem 
Dienstleister den Zugang zu fremden Geheimnissen nur dann 
eröffnen, wenn der Mandant darin eingewilligt hat.

(6) Die Absätze 2 und 3 gelten auch im Fall der Inanspruchnahme 
von Dienstleistungen, in die der Mandant eingewilligt hat, sofern 
der Mandant nicht ausdrücklich auf die Einhaltung der in den 
Absätzen 2 und 3 genannten Anforderungen verzichtet hat.

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht, soweit Dienstleistungen auf-
grund besonderer gesetzlicher Vorschriften in Anspruch genom-
men werden. Absatz 3 Satz 2 gilt nicht, soweit der Dienstleister 
hinsichtlich der zu erbringenden Dienstleistung gesetzlich zur 
Verschwiegenheit verpflichtet ist.

(8) Die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten bleiben 
unberührt.“

§ 57b Abs. 1 und 3 Verschwiegenheitspflicht und Verantwortlichkeit
(Fassung vom: 25.06.2021, gültig ab: 01.08.2021)
(1) Der Prüfer für Qualitätskontrolle und seine Gehilfen, die Mit-

glieder der Kommission für Qualitätskontrolle (§ 57e) und die 
Bediensteten der Wirtschaftsprüferkammer sind, auch nach Be-
endigung ihrer Tätigkeit, verpflichtet, über die ihnen im Rahmen 
der Qualitätskontrolle bekannt gewordenen Angelegenheiten 
Verschwiegenheit zu bewahren.

(3) Soweit dies zur Durchführung der Qualitätskontrolle erforder-
lich ist, ist die Pflicht zur Verschwiegenheit nach Absatz 1, § 43 
Abs. 1 Satz 1, § 59c Absatz 1 und 2 Satz 1 Nummer 1 dieses 
Gesetzes und § 323 Abs. 1 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs 
sowie die Pflicht zur Verschwiegenheit der Personen, die den 
Beruf gemeinsam mit dem Wirtschaftsprüfer in eigener Praxis 
ausüben, eingeschränkt.

§ 62 Abs. 1 bis 5 Pflicht zum Erscheinen vor der Wirtschaftsprüfer-
kammer; Auskunfts- und Vorlagepflichten; Betretens- und Einsichts-
recht
(Fassung vom: 31.03.2016, gültig ab: 17.06.2016)
(1) Persönliche Mitglieder der Wirtschaftsprüferkammer haben in 

Aufsichts- und Beschwerdesachen vor der Wirtschaftsprüfer-
kammer zu erscheinen, wenn sie zur Anhörung geladen werden. 
Sie haben dem Vorstand, einer Abteilung im Sinne des § 59a, 
dem Beirat oder einem Beauftragten des Vorstandes, des Bei-
rates oder eines Ausschusses auf Verlangen Auskunft zu geben 
und ihre Handakten oder sonstige Unterlagen, die für das Auf-
sichts- und Beschwerdeverfahren von Bedeutung sein können, 
vorzulegen. Sind die Unterlagen nach Satz 2 mit Hilfe eines Da-
tenverarbeitungssystems elektronisch gespeichert worden, sind 
sie auf einem maschinell verwertbaren Datenträger zur Verfü-
gung zu stellen. Die Sätze 1 bis 3 gelten sinngemäß für sonstige 
Mitglieder der Wirtschaftsprüferkammer, soweit die Anhörung, 
das Auskunftsverlangen oder die Aufforderung zur Vorlage von 
Unterlagen die gesetzlich vorgeschriebene Abschlussprüfung 
betreffen.

(2) Die Auskunft und die Vorlage von Unterlagen können verweigert 
werden, wenn und soweit dadurch die Pflicht zur Verschwiegen-
heit verletzt würde. Die Auskunft kann verweigert werden, wenn 
und soweit sich dadurch die Gefahr ergäbe, wegen einer Straf-
tat, einer Ordnungswidrigkeit oder einer Berufspflichtverletzung 
verfolgt zu werden, und sich das Mitglied hierauf beruft. Auf ein 
Recht zur Auskunftsverweigerung ist hinzuweisen. Wenn die 
Auskunft oder die Vorlage von Unterlagen nicht verweigert wur-
de, besteht die Verpflichtung, richtige und vollständige Auskünfte 
zu erteilen und richtige und vollständige Unterlagen vorzulegen.

(3) Die richtige und vollständige Auskunft und Vorlage von Unter-
lagen können nicht von denjenigen Mitgliedern der Wirtschafts-
prüferkammer verweigert werden, die zur Durchführung gesetz-
lich vorgeschriebener Abschlussprüfungen befugt sind oder 
solche ohne diese Befugnis tatsächlich durchführen, wenn die 
Auskunft und die Vorlage von Unterlagen im Zusammenhang 
mit der Prüfung eines der gesetzlichen Pflicht zur Abschlussprü-
fung unterliegenden Unternehmens stehen. Satz 1 gilt auch für 
Prüfer für Qualitätskontrolle für Auskünfte und die Vorlage von 
Unterlagen, die mit dieser Tätigkeit im Zusammenhang stehen. 
Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
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(4) Die Angestellten der Wirtschaftsprüferkammer sowie die sonsti-
gen Personen, derer sich die Wirtschaftsprüferkammer bei der 
Berufsaufsicht bedient, können die Grundstücke und Geschäfts-
räume von Berufsangehörigen und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften sowie von Personen, die den Beruf gemeinsam mit 
diesen ausüben, innerhalb der üblichen Betriebs- und Geschäfts-
zeiten betreten und besichtigen, Einsicht in Unterlagen nehmen 
und hieraus Abschriften und Ablichtungen anfertigen. Sind die 
Unterlagen mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems elektro-
nisch gespeichert, haben die in Satz 1 genannten Angestellten 
und Personen das Recht, Einsicht in die gespeicherten Daten 
zu nehmen, das Datenverarbeitungssystem zur Prüfung dieser 
Unterlagen zu nutzen und Kopien elektronischer Daten anzu-
fertigen. Die betroffenen Berufsangehörigen und Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften sowie die Personen, die den Beruf gemein-
sam mit diesen ausüben, haben diese Maßnahmen zu dulden.

(5) Die bei Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 4 gegebenen Aus-
künfte und übermittelten Unterlagen und Daten dürfen auch für 
solche Aufsichtsverfahren verwendet werden, die sonst von der 
Wirtschaftsprüferkammer oder der Abschlussprüferaufsichts-
stelle eingeleitet oder geführt werden. Sobald die Unterlagen 
oder Daten nicht mehr erforderlich sind, sind sie unverzüglich 
zurückzugeben oder zu löschen.

§ 66b Verschwiegenheit; Schutz von Privatgeheimnissen
(Fassung vom: 10.03.2023, gültig ab: 16.03.2023)
(1) Beamte und Angestellte, die in der Abschlussprüferaufsichts-

stelle tätig sind, Mitglieder des bei ihr eingerichteten Fach-
beirats und sonstige von ihr Beauftragte sind zur Verschwie-
genheit verpflichtet; die Artikel 31 bis 34 der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 und § 66c Absatz 4 und 6 bleiben unberührt. Die 
§§ 59c und 64 gelten sinngemäß. In den Fällen des § 59c Ab-
satz 3 Satz 2 darf auch darüber Auskunft gegeben werden, ob 
eine der betroffenen Abschlussprüfungen Gegenstand eines 
Inspektionsverfahrens nach § 62b ist oder war. Eine erforder-
liche Ausnahmegenehmigung nach § 59c Absatz 4 erteilt das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

(2) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen dürfen, auch nach 
Beendigung ihrer Tätigkeit, ein fremdes Geheimnis, namentlich 
ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, das ihnen bei ihrer Tätig-
keit bekannt geworden ist, nicht offenbaren und nicht verwerten.
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§ 22 Abs. 5 Geschäftsprüfung
(Fassung vom: 08.04.2008, gültig ab: 12.04.2008)
(5) Die Geschäftsprüfer sind zu gewissenhafter und unparteiischer 

Prüfung und zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie dürfen Ge-
schäftsgeheimnisse, die sie bei der Wahrnehmung ihrer Oblie-
genheiten erfahren haben, nicht unbefugt verwerten. Wer seine 
Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, haftet 
dem Lohnsteuerhilfeverein für den daraus entstehenden Scha-
den. Mehrere Personen haften als Gesamtschuldner.

§ 57 Abs. 1 Allgemeine Berufspflichten
(Fassung vom: 07.07.2021, gültig ab: 01.08.2022)
(1)  Steuerberater und Steuerbevollmächtigte haben ihren Beruf 

unabhängig, eigenverantwortlich, gewissenhaft, verschwiegen 
und unter Verzicht auf berufswidrige Werbung auszuüben. Die 
Verschwiegenheitspflicht bezieht sich auf alles, was in Aus-
übung des Berufs bekannt geworden ist. Sie gilt nicht für Tat-
sachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner 
Geheimhaltung bedürfen.

(1a)  Steuerberater und Steuerbevollmächtigte dürfen nicht tätig wer-
den, wenn eine Kollision mit eigenen Interessen gegeben ist.

(1b)  Berät oder vertritt ein Steuerberater oder Steuerbevollmächtig-
ter mehrere Auftraggeber in derselben Sache, ist er bei Inter-
essenkollisionen verpflichtet, auf die widerstreitenden Interes-
sen der Auftraggeber ausdrücklich hinzuweisen und darf nur 
vermittelnd tätig werden.

(1c)  Die Absätze 1a und 1b gelten auch für Steuerberater und Steu-
erbevollmächtigte, die ihren Beruf gemeinschaftlich mit einem 
Steuerberater oder Steuerbevollmächtigten ausüben, der einem 

Tätigkeitsverbot nach Absatz 1a unterliegt oder der nach Ab-
satz 1b nur vermittelnd tätig werden darf. Ein Tätigkeitsverbot 
nach Satz 1 bleibt bestehen, wenn der dem Tätigkeitsverbot 
unterliegende Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte die 
gemeinschaftliche Berufsausübung beendet. Die Sätze 1 und 
2 sind nicht anzuwenden, wenn die betroffenen Auftraggeber 
der Tätigkeit nach umfassender Information in Textform zuge-
stimmt haben und geeignete Vorkehrungen die Einhaltung der 
Verschwiegenheit sicherstellen. Ein Tätigkeitsverbot nach Ab-
satz 1a oder Absatz 1b, das gegenüber einer Berufsausübungs-
gesellschaft besteht, entfällt, wenn die Voraussetzungen des 
Satzes 3 erfüllt sind. Soweit es für die Prüfung eines Tätigkeits-
verbots oder einer Beschränkung auf vermittelnde Tätigkeit er-
forderlich ist, dürfen der Verschwiegenheitspflicht unterliegende 
Tatsachen einem Steuerberater oder Steuerbevollmächtigten 
auch ohne Einwilligung des Auftraggebers offenbart werden.

§ 62 Verschwiegenheitspflicht beschäftigter Personen
(Fassung vom: 25.06.2021, gültig ab: 01.08.2021)
Steuerberater und Steuerbevollmächtigte haben die von ihnen be-
schäftigten Personen in Textform zur Verschwiegenheit zu verpflich-
ten und sie dabei über die strafrechtlichen Folgen einer Pflichtver-
letzung zu belehren. Zudem haben sie bei ihnen in geeigneter Weise 
auf die Einhaltung der Verschwiegenheitspflicht hinzuwirken. Den 
von dem Steuerberater oder Steuerbevollmächtigten beschäftigten 
Personen stehen die Personen gleich, die im Rahmen einer berufs-
vorbereitenden Tätigkeit oder einer sonstigen Hilfstätigkeit an seiner 
beruflichen Tätigkeit mitwirken. Satz 1 gilt nicht für angestellte Per-
sonen, die im Hinblick auf die Verschwiegenheitspflicht den gleichen 
Anforderungen wie der Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte 
unterliegen. Hat sich ein Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter 
mit anderen Personen, die im Hinblick auf die Verschwiegenheits-
pflicht den gleichen Anforderungen unterliegen wie er, zur gemein-
schaftlichen Berufsausübung zusammengeschlossen und besteht zu 
den beschäftigten Personen ein einheitliches Beschäftigungsverhält-
nis, so genügt auch der Nachweis, dass eine andere dieser Personen 
die Verpflichtung nach Satz 1 vorgenommen hat.

§ 62a Inanspruchnahme von Dienstleistungen
(Fassung vom: 30.10.2017, gültig ab: 09.11.2017)
(1) Steuerberater und Steuerbevollmächtigte dürfen Dienstleistern 

den Zugang zu Tatsachen eröffnen, auf die sich die Verpflich-
tung zur Verschwiegenheit gemäß § 57 Absatz 1 bezieht, so-
weit dies für die Inanspruchnahme der Dienstleistung erforder-
lich ist. Dienstleister ist eine andere Person oder Stelle, die vom 
Steuerberater oder vom Steuerbevollmächtigten im Rahmen 
seiner Berufsausübung mit Dienstleistungen beauftragt wird.

(2) Steuerberater und Steuerbevollmächtigte sind verpflichtet, den 
Dienstleister sorgfältig auszuwählen. Die Zusammenarbeit 
muss unverzüglich beendet werden, wenn die Einhaltung der 
dem Dienstleister gemäß Absatz 3 zu machenden Vorgaben 
nicht gewährleistet ist.

(3) Der Vertrag mit dem Dienstleister bedarf der Textform. In ihm ist 
1. der Dienstleister unter Belehrung über die strafrechtlichen Fol-
gen einer Pflichtverletzung zur Verschwiegenheit zu verpflichten, 
2. der Dienstleister zu verpflichten, sich nur insoweit Kenntnis 
von fremden Geheimnissen zu verschaffen, als dies zur Vertrags-
erfüllung erforderlich ist, und 3. festzulegen, ob der Dienstleister 
befugt ist, weitere Personen zur Erfüllung des Vertrags heranzu-
ziehen; für diesen Fall ist dem Dienstleister aufzuerlegen, diese 
Personen in Textform zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

(4) Bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die im Ausland 
erbracht werden, darf der Steuerberater und der Steuerbevoll-
mächtigte dem Dienstleister den Zugang zu fremden Geheim-
nissen unbeschadet der übrigen Voraussetzungen dieser Vor-
schrift nur dann eröffnen, wenn der dort bestehende Schutz 
der Geheimnisse dem Schutz im Inland vergleichbar ist, es sei 
denn, dass der Schutz der Geheimnisse dies nicht gebietet.

(5) Bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die unmittelbar 
einem einzelnen Mandat dienen, darf der Steuerberater und der 
Steuerbevollmächtigte dem Dienstleister den Zugang zu frem-
den Geheimnissen nur dann eröffnen, wenn der Mandant darin 
eingewilligt hat.
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